
zwischen der objektiven Realität und der 
Erkenntnis herstellen. Er besteht so in 
einer Folge von logischen Schlüssen auf 
der Grundlage von bereits in der bisheri
gen gesellschaftlichen Praxis bewiesenen 
Erkenntnissen, deren Wahrheitswert be
kannt ist und solchen einfachen Erkennt
nissen, von deren Wahrheit sich jeder, der 
über die erforderlichen Voraussetzungen 
verfügt, empirisch überzeugen kann (Tat
sachen). Diese bereits gesicherten wahren 
Erkenntnisse (z. B. Wissenschaft) und die 
konkreten Tatsachen stellen die Beweis
gründe dar, ■ auf welche die logischen 
Schlüsse aufgebaut sind. Die Beweisgründe 
müssen, wenn sie den Beweis tragen sollen, 
d. h. wenn sie beweiskräftig sein sollen, 
stets das Ergebnis der praktischen Tätig
keit sein; denn der Marxismus-Leninismus 
geht davon aus, daß allein die Praxis das 
Kriterium der Wahrheit einer Erkenntnis 
sein kann.15 16 17

So werden im Strafverfahren die Beweis
mittel in der praktischen Tätigkeit des Un
tersuchungsführers aufgefunden und gesi
chert. Zum Beispiel kann nur der prak
tische Vergleich zwischen dem am Tatort 
gefundenen Fingerabdruck und dem Ver
gleichsabdruck dessen Gleichheit in der 
Struktur und in den Details beweisen.

Im Strafverfahren sind die Beweismittel 
die wesentlichen Beweisgründe, aus denen 
erst andere Beweisgründe abgeleitet wer
den können. Sie sind in zweierlei Hinsicht 
Ergebnis der praktischen Tätigkeit. Sie 
sind einmal durch das praktische Handeln 
des Täters entstanden und zum anderen 
durch die praktische Tätigkeit des Unter
suchungsführers aufgefunden und gesichert 
worden.

Das ist leicht verständlich, wenn man sich 
vor Augen führt, daß ein Fingerabdruck 
dadurch entsteht, daß eine Person einen 
Gegenstand mit unbedeckten Händen be
rührt. In dem Papillarlinienabdruck objek
tiviert sich damit diese Handlung. Der ob- 

j jektiv vorhandene Abdruck wird aber erst 
dann zu einem möglichen Beweismittel, 

t wenn er durch die kriminalistische Spuren
suche und -Sicherung aufgefunden und ge
sichert wird und damit eine Erkenntnis 
im Strafverfahren bewiesen werden kann.

Im Unterschied zu den Beweismitteln, 
die als die vom Gericht selbst überprüfba

ren Beweisgründe den Kern des Beweises 
bilden, stellen die logischen Schlüsse die 
Methode dar, mit der der Beweis geführt 
wird.

Beide Seiten — Inhalt und Methode — 
sind jedoch für die Beweisführung gleicher
maßen bedeutsam. Erst in ihrer Einheit 
führen sie zu einem beweiskräftigen Be
weis. Ein Mangel an Beweisgründen läßt 
ebensowenig einen beweiskräftigen Beweis 
zu, wie logische Fehlschlüsse zu einem sol
chen führen können.

Deshalb definiert Klotz den allgemeinen 
philosophischen Beweisbegriff wie folgt: 
„Ein wissenschaftlicher Beweis ist ein be
wußter, methodisch geleiteter Prozeß, in 
dessen Verlauf wir auf der Grundlage ob
jektiver logischer Beziehungen den objek
tiven Wahrheitswert wissenschaftlicher 
Aussagen unter Ausnutzung von letztlich 
durch praktische Tätigkeit gewonnenen 
Beweisgründen mit objektiver Gewißheit 
bestimmen.“

Die Spezifik des strafprozessualen Be
weises ergibt sich daraus, daß der Beweis 
im Strafverfahren inhaltlich und metho
disch vor allem mittels des Strafverfah
rensrechts geleitet wird. So dürfen im 
Strafverfahren nur solche Tatsachen als 
Beweisgründe angeführt werden, die ent
weder unmittelbar aus den gesetzlich zuge
lassenen Beweismitteln resultieren oder so
genannte offenkundige Tatsachen darstel
len.

Offenkundige Tatsachen sind solche Tat
sachen, die allgemein- oder gerichtsbe
kannt sind; d. h. deren Kenntnis
— entweder zum Allgemeinwissen der Be

völkerung der DDR gehören oder
— deren Wahrheit durch das betreffende 

Gericht als Kollektivorgan in dem gege
benen oder einem mit diesem Verfahren 
in Beziehung stehenden Verfahren be
reits nachgewiesen worden ist.1?

Gesetzlich zugelassene Beweismittel sind 
nur die in § 24 ausdrücklich genannten Be
weismittel, und diese nur dann, wenn sie

15 Vgl. Grundlagen der marxistisch-leninisti
schen Philosophie, a. a. O., S. 19 ff.; Dialek
tischer und historischer Materialismus, 
a. a. O., S. 180 ff.

16 H. Klotz, a. a. O., S. 109.
17 Vgl. „BG Erfurt, Urteil vom 29.4.1969“, 

Neue Justiz, 1969/15,. S. 478.
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